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Ar#kel 28 UN-KRK: Recht auf Bildung; 
Schule; Berufsausbildung

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an; um die 
Verwirklichung dieses Rechts auf der Grundlage der Chancengleichheit 
fortschreitend zu erreichen, werden sie insbesondere

a) den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgeltlich machen;
b) die Entwicklung verschiedener Formen der weiterführenden Schulen 
allgemeinbildender und berufsbildender Art fördern, sie allen Kindern 
verfügbar und zugänglich machen und geeignete Maßnahmen wie die 
Einführung der Unentgeltlichkeit und die Bereitstellung finanzieller 
Unterstützung bei BedürIigkeit treffen;
c) allen entsprechend ihren Fähigkeiten den Zugang zu den Hochschulen mit 
allen geeigneten MiMeln ermöglichen;
d) Bildungs- und Berufsberatung allen Kindern verfügbar und zugänglich 
machen; 
e) Maßnahmen treffen, die den regelmäßigen Schulbesuch fördern und den 
Anteil derjenigen, welche die Schule vorzeiSg verlassen, verringern. 

...
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Ar#kel 2 UN-KRK: Achtung der 
Kindesrechte; Diskriminierungsverbot

(1) Die Vertragsstaaten achten die in diesem Übereinkommen 
festgelegten Rechte und gewährleisten sie jedem ihrer 
Hoheitsgewalt unterstehenden Kind ohne jede 
Diskriminierung unabhängig von der Rasse, der 
Hau@arbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der 
poliDschen oder sonsDgen Anschauung, der naDonalen, 
ethnischen oder sozialen Herkun9, des Vermögens, einer 
Behinderung, der Geburt oder des sons:gen Status des 
Kindes, seiner Eltern oder seines Vormunds.

(2) .... 
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Übersicht

• „Crashkurs MigraMonsrecht“
• Überblick über Aufenthaltspapiere 
• Der Gang des Asylverfahrens 

• Statusunterscheidungen Geflüchteter

• Der Zugang Geflüchteter zu (formaler) Bildung
• Kita, Schule, Integra>onskurse, Ausbildung, Studium etc.

• Auch: Schulpflicht / -recht
• Fördermöglichkeiten: SGB III
• Spurwechsel durch sog. „Ausbildungsduldung“ 

• Drei Schlaglichter
• Anerkennung von Bildungsabschlüssen
• Klassenfahrten mit Geduldeten
• ÜbermiClungspflicht oder „Firewall“?
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Grundstruktur des Migra3onsrechts
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AufenthaltsErl.

NiederlassungErl.

Staatsb.

Arbeit,
Bildung

Familie

Flucht

Besuch,
Urlaub

Keine “Migration“, wird 
aber im Migrationsrecht 

geregelt



Aufenthalts3tel nach dem AufenthG
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§ 16f AufenthG: 
Sprachkurse und Schulbesuch

(1) Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Teilnahme an 
Sprachkursen, die nicht der Studienvorbereitung dienen, oder zur 
Teilnahme an einem Schüleraustausch erteilt werden. ...
(2) Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des 
Schulbesuchs in der Regel ab der neunten Klassenstufe erteilt werden, 
wenn in der Schulklasse eine Zusammensetzung aus Schülern 
verschiedener Staatsangehörigkeiten gewährleistet ist und es sich handelt

1. um eine öffentliche oder staatlich anerkannte Schule mit 
interna9onaler Ausrichtung oder
2. um eine Schule, die nicht oder nicht überwiegend aus öffentlichen 
MiIeln finanziert wird und die Schüler auf interna9onale Abschlüsse, 
Abschlüsse anderer Staaten oder staatlich anerkannte Abschlüsse
vorbereitet.

....
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Sons3ge Aufenthaltspapiere
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Statusunterscheidungen Geflüchteter

Asylverfahren

Antrag Anhörung
(BAMF)

Entscheidung
(BAMF)

Rechts-
kraft

Ggf. VG-
Entscheidung

Zuerkennung 
internationaler 

Schutz

Ablehnung 
des 

Asylantrags

oder

Aufent-
halts-

erlaubnis

Ausreise
-pflicht/ 
Duldung

Aufenthaltsgestattung

„Gute 
Bleibeperspektive“

„Sicherer 
Herkunftsstaat“

„Sicherer“ 
Herkunftsstaat 

oder 
Ausreisehindernis 

„selbst zu 
vertreten“?

„arbeitsmarktnah“
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Statusunterscheidung nach Herkun@

• „Gute Bleibeperspek/ve“ 
• Aktuell nur noch: Eritrea, 

Somalia und Syrien
• + ganz neu: Afghanistan!
• Nicht mehr: Irak, Iran

• „Sichere 
Herkun7sstaaten“ i.S.v. §
29a AsylG
• (EU-Mitgliedstaaten)
• Albanien, Bosnien und 

Herzegowina, Kosovo, 
Mazedonien, Montenegro, 
Serbien (“Westbalkan“)

• Ghana, Senegal
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Unterbringung Geflüchteter

Quelle: Der Paritä;;sche, Grundlagen des Asylverfahrens , 5. Aufl. 2021, S. 5
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§ 14a AsylG Familieneinheit

(1) Mit der Asylantragstellung nach § 14 gilt ein 
Asylantrag auch für jedes minderjährige ledige 
Kind des Ausländers als gestellt, das sich zu 
diesem Zeitpunkt im Bundesgebiet au?ält, ohne 
freizügigkeitsberechDgt oder im Besitz eines 
AufenthaltsDtels zu sein, wenn es zuvor noch 
keinen Asylantrag gestellt haGe.

....
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§ 26 Familienasyl und interna#onaler 
Schutz für Familienangehörige

...
(2) Ein zum Zeitpunkt seiner Asylantragstellung 
minderjähriges lediges Kind eines Asylberech8gten 
wird auf Antrag als asylberechDgt anerkannt, wenn 
die Anerkennung des Ausländers als AsylberechDgter 
unanfechtbar ist und diese Anerkennung nicht zu 
widerrufen oder zurückzunehmen ist.
....
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§ 12 AsylG: Handlungsfähigkeit

(1) Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen nach 
diesem Gesetz ist ein volljähriger Ausländer, sofern er nicht 
nach Maßgabe des Bürgerlichen Gesetzbuches 
geschäOsunfähig oder in dieser Angelegenheit zu betreuen 
und einem Einwilligungsvorbehalt zu unterstellen wäre.
... 
(3) Im Asylverfahren ist vorbehaltlich einer abweichenden 
Entscheidung des Familiengerichts jeder Elternteil zur 
Vertretung eines minderjährigen Kindes befugt, wenn sich der 
andere Elternteil nicht im Bundesgebiet auVält oder sein 
Aufenthaltsort im Bundesgebiet unbekannt ist.
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§ 42a SGB VIII: Vorläufige Inobhutnahme von 
ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise

(1) Das Jugendamt ist berechSgt und verpflichtet, ein ausländisches Kind oder 
einen ausländischen Jugendlichen vorläufig in Obhut zu nehmen, sobald dessen 
unbegleitete Einreise nach Deutschland festgestellt wird. Ein ausländisches Kind 
oder ein ausländischer Jugendlicher ist grundsätzlich dann als unbegleitet zu 
betrachten, wenn die Einreise nicht in Begleitung eines PersonensorgeberechSgten 
oder ErziehungsberechSgten erfolgt; dies gilt auch, wenn das Kind oder der 
Jugendliche verheiratet ist. § 42 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 2 und 3, Absatz 5 
sowie 6 gilt entsprechend.
....
(3) Das Jugendamt ist während der vorläufigen Inobhutnahme berechSgt und 
verpflichtet, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes oder 
des Jugendlichen notwendig sind. Dabei ist das Kind oder der Jugendliche zu 
beteiligen und der mutmaßliche Wille der Personen- oder der 
ErziehungsberechSgten angemessen zu berücksichSgen.
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Kitabesuch Geflüchteter

• Kitabesuch
• Anspruch für 

jedes Kindes ab 
Vollendung des 
1. Lebensjahrs 
(§ 24 SGB VIII)

• Nach Praxis der 
Länder: Erst mit 
Ablauf der für 
Familien max. 6-
monaUgen 
Wohnpflicht in 
Erstaufnahme-
einrichtung (§ 47 
AsylG)
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Schulbesuch Geflüchteter
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• Schulbesuch 
(Ländersache!)
• Je nach 

Bundesland sind 
Schulpflicht und 
Schulbesuchsrech
t unterschiedlich 
geregelt.



§ 56 Hessisches Schulgesetz:
Begründung der Schulpflicht

(1) Schulpflicht besteht für alle Kinder, Jugendlichen und 
Heranwachsenden, die im Lande Hessen ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Ausbildungs- oder 
Arbeitsstä[e haben. 
.... 
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§ 46 Hessische Verordnung zur 
Gestaltung des Schulverhältnisses : Schulpflicht

(1) Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher 
Herkun9ssprache ... sind unabhängig von der jeweiligen 
Staatsangehörigkeit und dem Geburtsland ... schulpflich:g, 
sofern sie im Besitz einer gülDgen Aufenthaltserlaubnis nach 
den BesDmmungen des Aufenthaltsgesetzes oder von einer 
solchen befreit sind oder deren Aufenthalt ausländerrechtlich 
geduldet wird; Asylbewerberinnen und Asylbewerber sind 
dann schulpflich:g, wenn sie einer Gebietskörperscha9 
zugewiesen sind. ... 
(3) Die in Abs. 1 genannten Schülerinnen und Schüler, die nicht 
schulpflich:g sind, aber ihren tatsächlichen Aufenthalt im 
Lande Hessen haben, sind zum Schulbesuch berech:gt.
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Beschulung in Erstaufnahmeeinrichtung 
Gießen
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Integra3onskursteilnahme

• Teilnahmeanspruch anerkannter Geflüchteter (§
44 Abs. 1 AufenthG)

• Teilnahmemöglichkeit nach Ermessen (Restplätze) 
für Asylbewerber:innen (§ 44 Abs. 4 AufenthG) 
• mit „guter BleibeperspekMve“ (s.o.)
• oder bei Einreise vor August 2019, wenn 

„arbeitsmarktnah“ oder bei Erziehung von Kindern 
unter 3 Jahren (und nicht aus sicherem Herkun]sstaat) 

• Auch Geduldete nach § 60a II 3 AufenthG können 
Restplätze  bekommen

• Im Anschluss ggf. Berufsbezogener Sprachkurs
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Zugang Geflüchteter zum Studium

• Studium
• Keine Studierverbote mehr!
• BAföG

• Anerkannte Geflüchtete: unter gleichen Voraussetzungen wie 
Inländer

• Früher: „Förderungslücke“ für Asylbewerber*innen; heute:
• nach mehrjährigen Voraufenthalts- und 

Vorbeschä7igungszeiten (§ 8 Abs. 3 BAföG)
• Ansonsten: Möglichkeit des Bezugs von Leistungen nach 

dem AsylbLG

• Geduldete: Möglichkeit des Bezugs nach 15 Monaten 
des Aufenthalts (§ 8 Abs. 2a BAföG)
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Zugang Geflüchteter zu Berufsausbildungen

• „Ausbildung“ = i.S.v. § 32 II Nr. 2 BeschV: „Berufsausbildung in 
einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten 
Ausbildungsberuf“

• Betriebliche Ausbildungen werden im Allgemeinen wie sons/ge 
Beschä7igungen behandelt
• Aber gem. § 32 II Nr. 2 BeschV: Keine ZusCmmung BA erforderlich
• Für Asylbewerber gilt aber die allgemeine Wartefrist von 3-9 

Monaten aus § 61 II AsylG auch für die Ausbildung
• Für Geduldete gilt dagegen keine Wartefrist (denn § 32 I BeschV

nimmt nur auf Zus>mmungsbedür_igkeit Bezug und wird von § 32 
II BeschV „verdrängt“!)

• Nur Erlaubnis der ABH einzuholen (i.d.R. unproblema>sch)!
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Zugang Geflüchteter zur Hospita#onen 
und Prak#ka

• HospitaConen
• „Zusehen“ ohne Eingliederung in Betriebsablauf 
• immer ohne Erlaubnis ABH und ohne ZusUmmung BA

• PrakCka
• Erlaubnis- (ABH) und ZusUmmungspflichUg (BA): “SchnupperprakUka“ (wie 

Probebeschä[igung behandelt) & PrakUka zur Anerkennung eines 
ausländischen Berufsabschlusses

• Keine Erlaubnis durch ABH erforderlich, wenn:
• Prak%kum im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht 
• durch die BA geförderte maximal sechswöchige Maßnahme zur 

Eignungsfeststellung (§ 45 Abs. 1, Abs. 9 SGB III)
• Erlaubnis ABH, aber ZusUmmungsfreiheit BA gem. § 32 II Nr. 1 und Nr. 3 

BeschV für besUmmte PrakUka:
• Vorgeschriebene/ erforderliche studiums- oder schulbegleitende Prak%ka (§ 15 

Nr. 2 BeschV)
• Prak%ka nach § 22 I 2 Nr. 1-4 MiLoG (s.u.)
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Zugang Geflüchteter zur Hospita#onen 
und Prak#ka

§ 22 MiLoG: Persönlicher Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. PrakSkanSnnen 
und PrakSkanten im Sinne des § 26 des Berufsbildungsgesetzes gelten als 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes, es sei denn, dass 
sie
1. ein PrakQkum verpflichtend auf Grund einer schulrechtlichen BesSmmung, 
einer Ausbildungsordnung, einer hochschulrechtlichen BesSmmung oder im 
Rahmen einer Ausbildung an einer gesetzlich geregelten Berufsakademie leisten,
2. ein PrakQkum von bis zu drei Monaten zur OrienQerung für eine 
Berufsausbildung oder für die Aufnahme eines Studiums leisten,
3. ein PrakQkum von bis zu drei Monaten begleitend zu einer Berufs- oder 
Hochschulausbildung leisten, wenn nicht zuvor ein solches PrakSkumsverhältnis 
mit demselben Ausbildenden bestanden hat, oder
4. an einer EinsQegsqualifizierung nach § 54a des DriMen Buches Sozialgesetzbuch 
oder an einer Berufsausbildungsvorbereitung nach §§ 68 bis 70 des 
Berufsbildungsgesetzes teilnehmen.
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Ausbildungsduldung (§ 60c AufenthG)

• Anwendungsbereich
• qualifizierte (mindestens zweijährige) 

Berufsausbildungen: dual oder rein schulisch
• auch für Assistenz- oder Helferausbildung, sofern an 

diese eine qualifizierte Ausbildung für einem sog. 
Engpassberuf anschließen soll (§ 60c Abs. 1 S. 1 
AufenthG) 

• Anspruchsfall!
• wird für vertraglich besMmmte Gesamtdauer der 

Ausbildung erteilt (§ 60c Abs. 3 S. 4 AufenthG)
• z.B. 3 Jahre! 
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Ausbildungsduldung (§ 60c AufenthG)

• Voraussetzungen (u.a.):
• IdenUtätsklärung innerhalb von 6 Monaten nach Einreise bzw. spätere 

IdenUtätsklärung, wenn Verzögerung unverschuldet war (§ 60c Abs. 2 S. 1 
Nr. 3 AufenthG)

• Geduldete müssen vor Erteilung der Ausbildungsduldung bereits seit 3 
Monaten im Besitz einer Duldung gewesen sein (§ 60c Abs. 2 Nr. 2 
AufenthG). 

• Ausschlusstatbestände
• ErwerbstäUgkeitsverbot (§ 60c II Nr. 1 § 60a VI AufenthG, ua für 

sichere Herkun.sstaaten)
• Verurteilung wegen einer vorsätzlichen Stra[at jenseits 

Bagatellschwelle; Bezügen zu extremisUschen OrganisaUonen; 
Ausweisungsverfügung oder Abschiebungsanordnung (§ 60c Abs. 2 Nr. 
4, § 19d Abs. 1 Nr. 6-7 AufenthG)

• Sachlich und zeitlich konkret bevorstehende Maßnahmen zur 
Aufenthaltsbeendigung (§ 60c Abs. 2 Nr. 5 AufenthG) 
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Ausbildungsduldung (§ 60c AufenthG)

• Bei erfolgreichem Abschluss der Ausbildung 
• Weiterbeschä[igung in Ausbildungsbetrieb oder sonst der QualifikaUon 

entsprechend: Anspruch nach § 19d Abs. 1a AufenthG unter weiteren 
Voraussetzungen (ua ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache) 
und nach ZusUmmung der Bundesagentur für Arbeit (ohne 
Vorrangprüfung) auf Erteilung einer zweijährigen Aufenthaltserlaubnis

• Ansonsten: Duldung wird für sechs Monate zur Arbeitsplatzsuche 
verlängert (§ 60c Abs. 6 S. 2 AufenthG)

• Bei vorzei>gem Abbruch der Ausbildung
• Ausbildungsbetrieb ist zur unverzüglichen (dh in der Regel innerhalb von 

14 Tagen zu erfolgenden) schri[lichen Mimeilung des Abbruchs gegenüber 
der Ausländerbehörde verpflichtet (§ 60c Abs. 4-5 AufenthG

• Geduldeter erhält „zweite Chance“: es wird einmalig eine Duldung für 6 
Monate zum Zweck der Suche nach einer weiteren Ausbildungsstelle 
erteilt (§ 60c Abs. 6 S. 1 AufenthG)
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§ 25a AufenthG: Aufenthaltsgewährung 
bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden

(1) Einem jugendlichen oder heranwachsenden geduldeten Ausländer soll 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn

1. er sich seit vier Jahren ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit einer 
AufenthaltsgestaMung im Bundesgebiet audält,
2. er im Bundesgebiet in der Regel seit vier Jahren erfolgreich eine Schule 
besucht oder einen anerkannten Schul- oder Berufsabschluss erworben hat,
3. der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis vor Vollendung des 21. 
Lebensjahres gestellt wird,
4. es gewährleistet erscheint, dass er sich auf Grund seiner bisherigen 
Ausbildung und Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der 
Bundesrepublik Deutschland einfügen kann und
5. keine konkreten Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Ausländer sich 
nicht zur freiheitlichen demokraSschen Grundordnung der Bundesrepublik 
Deutschland bekennt.

... [+ weitere Voraussetzungen!]
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SGB III-Förderinstrumente
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SGB III-Förderinstrumente
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SGB III-Förderprogramme
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Quelle: https://www.bridge-
bleiberecht.de/wp-
content/uploads/bridge-
Berliner-Leitfaden-
2021.pdf

https://www.bridge-bleiberecht.de/wp-content/uploads/bridge-Berliner-Leitfaden-2021.pdf


SGB III-Förderprogramme
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Quelle: https://www.bridge-
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https://www.bridge-bleiberecht.de/wp-content/uploads/bridge-Berliner-Leitfaden-2021.pdf


3 Schlaglichter: 1. Anerkennung von 
Ausbildungs- und Studienabschlüssen

• Studienabschlüsse
• Datenbank “anabin”: 

hCp://anabin.kmk.org/no_cache/filter/hochschulabschluesse.html
• Anerkennung, wenn Bewertung mit “H+” und “gleichwer>g” / 

”entspricht”
• Sonst: Antrag bei Zentralstelle für ausl. Bildungswesen (ZAB), KMK

• Ausbildungsabschlüsse
• BQFG: Anspruch auf Anerkennungsverfahren
• IQ-Netzwerk: hCps://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-

iq/fachstellen/fachstelle-beratung-und-qualifizierung
• Diverse Stellen: „Anerkennungsfinder“: hCps://www.anerkennung-

in-deutschland.de/tools/berater/de/
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3 Schlaglichter: 2. Klassenfahrten 
ins Ausland

• Nach Anerkennung: unproblemaMsch 
• mit Reiseausweis (blauem Flüchtlingspass)

• Mit Gestahung/ Duldung:
• Vorsicht: Grundsätzlich berech>gen Duldung 

und AufenthaltsgestaCung weder zur visumfreien Einreise in 
andere Schengen-Staaten, noch zum GrenzübertriC (§ 64 Abs. 2 
AsylG) oder zu Wieder-einreise
• Aber: Möglichkeit der Verlassenserlaubnis über Sammelliste, 

s.u.
• Kosten für Klassenfahrt werden ggf. in tatsächlicher Höhe aus 

Bildungs- und Teilhabepaket finanziert
• Gem. SGB II bei Anerkannten
• Gem. AsylbLG bei GestaCeten oder Geduldeten
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§ 22 AufenthV Befreiung für Schüler 
auf Sammellisten

(1) Schüler, die als Mitglied einer Schülergruppe in 
Begleitung einer LehrkraI einer allgemein bildenden oder 
berufsbildenden Schule an einer Reise in oder durch das 
Bundesgebiet teilnehmen, sind für die Einreise, 
Durchreise und einen Kurzaufenthalt im Bundesgebiet 
vom Erfordernis eines AufenthaltsStels befreit, wenn sie

.... in einer Sammelliste eingetragen sind ....
(2) Schüler mit Wohnsitz im Bundesgebiet, die für eine 
Reise in das Ausland in einer Schülergruppe in Begleitung 
einer LehrkraI einer allgemeinbildenden oder 
berufsbildenden inländischen Schule auf einer von 
deutschen Behörden ausgestellten Schülersammelliste
aufgeführt sind, sind für die Wiedereinreise in das 
Bundesgebiet vom Erfordernis eines AufenthaltsStels 
befreit, wenn die Ausländerbehörde angeordnet hat, dass 
die Abschiebung nach der Wiedereinreise ausgesetzt 
wird. Diese Anordnung ist auf der Schülersammelliste zu 
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3 Schlaglichter: 
3. Übermi\lungspflichten?

§ 87 AufenthG: Übermi;lungen an Ausländerbehörden

(1) Öffentliche Stellen mit Ausnahme von Schulen sowie Bildungs- und 
Erziehungseinrichtungen haben ihnen bekannt gewordene Umstände den 
in § 86 Satz 1 genannten Stellen auf Ersuchen mitzuteilen, soweit dies für 
die dort genannten Zwecke erforderlich ist.
(2) Öffentliche Stellen im Sinne von Absatz 1 haben unverzüglich die 
zuständige Ausländerbehörde zu unterrichten, wenn sie im 
Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben Kenntnis erlangen von

1. dem Aufenthalt eines Ausländers, der keinen 
erforderlichen Aufenthalts9tel besitzt und dessen 
Abschiebung nicht ausgesetzt ist ....
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3 Schlaglichter: 
3. Übermi\lungspflichten?
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...



Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit!
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